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A. Einf�hrung

Eine Pflicht des Zeugen, in einem Strafverfahren Vorladungen
Folge zu leisten und zur Sache auszusagen, kannte die StPO ur-
spr�nglich nur bei richterlichen,1 seit der Einf�hrung von § 161 a
StPO durch das 1. StVRG v. 09. 12. 1974 auch bei staatsanwalt-
lichen Vernehmungen. Fr�here Antr�ge des Bundesrates, ent-
sprechende Pflichten auch f�r polizeiliche Vernehmungen vor-
zusehen,2 waren bei den damaligen Bundesregierungen auf kla-
re Ablehnung gestoßen.3 Zwischenzeitlich wurde eine derartige
Erweiterung der Zeugenpflichten jedoch in den Koalitionsver-
trag f�r die laufende Legislaturperiode aufgenommen,4 die L�n-
der Nordrhein-Westfalen, Bayern und Hessen haben �ber den
Bundesrat erneut einen einschl�gigen Gesetzentwurf einge-
bracht,5 und die Bundesregierung gab in ihrer Stellungnahme zu
diesem Entwurf zwar noch einige Bedenken, aber im Hinblick
auf die Koalitionsvereinbarung zugleich die grunds�tzliche Be-
reitschaft zu erkennen, die Einf�hrung einer Erscheinenspflicht
von Zeugen vor der Polizei zu pr�fen.6 Vor diesem Hintergrund
ist damit zu rechnen, daß in K�rze tats�chlich eine solche Rege-
lung in Kraft treten wird. Das Vorhaben ist aus mehreren Gr�n-
den kritisch zu betrachten.

B. Inhalt und Begr�ndung des Entwurfs

In �bereinstimmung mit fr�heren Entw�rfen soll § 163 a StPO
(nachdem die polizeiliche Zeugenvernehmung jetzt in § 163
Abs. 3 StPO geregelt ist, ist allerdings zu erwarten, daß die
Neuregelung dort ihren Platz finden wird; die Bundesregie-
rung wies in ihrer Stellungnahme zutreffend darauf hin, daß
eine Verortung in § 163 a StPO insofern nicht mehr systemge-
recht w�re) um einen neuen Absatz mit folgendem Wortlaut
erg�nzt werden:

»Zeugen sind verpflichtet, auf Ladung vor der Polizeibeh�rde zu
erscheinen und zur Sache auszusagen, wenn der Ladung ein Auf-
trag oder ein Ersuchen der Staatsanwaltschaft zugrunde liegt. Bei
unberechtigtem Ausbleiben oder unberechtigter Weigerung eines

Zeugen kann die Staatsanwaltschaft von den in den §§ 51 und 70
vorgesehenen Maßregeln Gebrauch machen. § 161 a Absatz 2 Satz
2, Absatz 3 gilt entsprechend.«

Zur Begr�ndung wird wie bei den Vorg�ngerentw�rfen aus
den Jahren 2001 und 2006 die Annahme angef�hrt, wonach Er-
mittlungsverfahren nach der Neuregelung »effizienter gef�hrt
werden« k�nnten.7 Dabei hat man zun�chst den Fall im Auge,
daß »bei der Bek�mpfung der organisierten Kriminalit�t« die
f�r den Ermittlungserfolg als besonders bedeutsam angesehe-
ne »fr�hzeitige Erstvernehmung« eines Zeugen durch die Poli-
zei erfolgen soll und dabei »besonderes polizeiliches Erfah-
rungswissen nutzbar zu machen ist oder etwa auf Datenbest�n-
de und Erkenntnisse aus der vorbeugenden Verbrechens-
bek�mpfung, die der Staatsanwaltschaft nicht unmittelbar zur
Verf�gung stehen, zur�ckgegriffen werden muß.« Des wei-
teren m�chte man in Ermittlungsverfahren, die »die kleinere
und mittlere Kriminalit�t« betreffen, k�nftig vermeiden, daß
»weniger bedeutsame, aber dennoch letztlich von der Staats-
anwaltschaft zu vernehmende Zeugen (. . .) auf polizeiliche La-
dung aus Bequemlichkeit, wegen damit verbundener Kosten
oder wegen des erforderlichen Zeitaufwands« nicht erschei-
nen. Schließlich m�chte man der Staatsanwaltschaft die M�g-
lichkeit er�ffnen, in F�llen, in denen sie »noch nicht gen�gend
Kenntnis von dem Sachverhalt hat«, gleichwohl »die Polizei
[zu] beauftragen bzw. [zu] ersuchen, den Zeugen zu laden,
ohne daß daf�r in jedem Einzelfall n�tig w�re, daß die Staats-
anwaltschaft vor dem Auftrag bzw. Ersuchen von der Polizei
umfassend �ber den Verfahrensstand informiert w�rde.« In all

1 Grundlegend RGSt 9, 433.
2 Vgl. BT-Drucks. 14/6079 und BT-Drucks. 16/3659.
3 Vgl. BT-Drucks. 14/6079, S. 9 und BT-Drucks. 16/3659, S. 15.
4 S. 108 des Koalitionsvertrags zwischen CDU, CSU und FDP f�r die 17.

Legislaturperiode.
5 BT-Drucks. 17/2166.
6 BT-Drucks. 17/2166, S. 9.
7 BT-Drucks. 17/2166, S. 6.

Erb: . . . Aussagepflicht des Zeugen vor Polizei . . .StV 11/2010 655



Jobname: StV_11-2010.3d 6.10.2010 10:40:43 Uhr

diesen F�llen wirke schon eine Erscheinenspflicht und erst
Recht eine Aussagepflicht des Zeugen vor der Polizei »be-
schleunigend, entlastend und Kosten senkend«. Rechtsstaatli-
che Bedenken best�nden deshalb nicht, weil die Notwendig-
keit eines (allgemein oder f�r den Einzelfall zu erkl�renden)
Auftrags oder Ersuchens der Staatsanwaltschaft deren Sachlei-
tungsbefugnis »in dem erforderlichen Maß zur Geltung«
br�chte und die Entscheidung �ber Zwangsmaßnahmen und
Ordnungsmittel der Staatsanwaltschaft vorbehalten bleibt.8

C. Weitere faktische Aush�hlung der staatsanwaltlichen Ver-
fahrensherrschaft

Wie fr�here Bundesregierungen in ihren Stellungnahmen zu
den Entw�rfen in der 14. und in der 16. Legislaturperiode, die
in der vorliegenden Begr�ndung geflissentlich ignoriert wur-
den, ebenso wie der DAV in seiner Stellungnahme Nr. 19/2010
zum aktuellen Entwurf zutreffend bemerkt haben, wird die be-
absichtigte Steigerung der »Effizienz« des Ermittlungsverfah-
rens sehr wohl mit einer weiteren Schw�chung der staats-
anwaltlichen Verfahrensherrschaft einhergehen. Wenn ein
Auftrag oder ein Ersuchen der Staatsanwaltschaft als Voraus-
setzung der erweiterten Zeugenpflichten geeignet sein soll,
letzteres zu verhindern, darf es sich dabei n�mlich nicht nur
um eine bloße Formalie handeln. Dann muß die Staatsanwalt-
schaft vor Erteilung des Auftrags oder Ersuchens aber ebenso
wie dort, wo sie den Zeugen selbst vernehmen soll, umfassend
�ber den Stand des Verfahrens und die genaue Bedeutung der
jeweiligen Zeugenvernehmung informiert werden (unter Ein-
schluß des Inhalts von »Datenbest�nden und Erkenntnissen
aus der vorbeugenden Verbrechensbek�mpfung«, soweit diese
im Einzelfall relevant sind).9 Dar�ber hinaus ist zu bedenken,
daß einerseits schon unter der bisherigen Rechtslage vielfach
der bloße Hinweis auf die Erzwingbarkeit einer andernfalls be-
vorstehenden staatsanwaltlichen Vernehmung ausreicht, um
Zeugen zu einer Aussage bei der Polizei zu veranlassen, w�h-
rend andererseits im Falle einer hartn�ckigen Weigerung auch
nach der geplanten Neuregelung die Staatsanwaltschaft aktiv
werden m�ßte, um die Erscheinens- und Aussagepflicht bei
der Polizei tats�chlich zwangsweise durchzusetzen.10 Unter
diesen Umst�nden wird die behauptete Effizienzsteigerung
durch die geplante Reform so lange marginal bleiben, wie die
Staatsanwaltschaft ihre Sachleitungsbefugnis im bisherigen
Umfang weiter ernst nimmt.11 Sp�rbare Entlastungs- und Be-
schleunigungseffekte werden sich demgegen�ber erst dann
einstellen, wenn die Staatsanwaltschaft dazu �bergeht, die
Auftr�ge oder Ersuchen i. S. d. geplanten Regelung blankett-
artig zu erteilen (was den Verfassern des Entwurfs offenbar
auch vorschwebt, wenn sie ausf�hren, der Auftrag oder das Er-
suchen k�nne »allgemein« erfolgen), und wenn sie die bei Wei-
gerung von Zeugen vorgesehenen Sanktionsinstrumente ohne
Auseinandersetzung mit den n�heren Umst�nden des Einzel-
falls schematisch und undifferenziert zum Einsatz bringt. An-
gesichts des allgegenw�rtigen Strebens nach maximaler Effi-
zienz ist allerdings zu bef�rchten, daß genau dies geschehen
und damit ein weiterer Teil der Sachleitungsbefugnis der
Staatsanwaltschaft und der hiermit verbundenen justizf�rmi-
gen Kontrolle polizeilicher Ermittlungst�tigkeit faktisch leer-
laufen wird.12 Dabei best�nde doch gerade in dem in der Ent-
wurfsbegr�ndung ausdr�cklich angesprochenen, rechtsstaat-
lich besonders heiklen Bereich, in dem repressive und pr�ven-
tive Aktivit�ten der Polizei ineinander fließen, im Gegenteil
eine dringende rechtsstaatliche Notwendigkeit, die Staats-
anwaltschaft in die Lage zu versetzen, ihre Handlungskom-
petenzen im Ermittlungsverfahren auf der Basis einer fr�hzei-
tigen umfassenden Information (auch und gerade �ber pr�ven-
tivpolizeiliche Erkenntnisse, die f�r die Strafverfolgung ver-
wendet werden sollen) aktiver auszu�ben, als das gegenw�rtig
der Fall ist!13

D. Gef�hrdung der effektiven Wahrnehmung von Zeugnis-
und Auskunftsverweigerungsrechten

Neben ihrem Beitrag zu einer weiteren faktischen Unterlau-
fung der staatsanwaltlichen Leitungsaufgaben im Ermitt-
lungsverfahren beeintr�chtigt die Statuierung einer Erschei-
nens- und Aussagepflicht vor der Polizei auch die effektive
Wahrnehmung wichtiger Rechte des Zeugen. Ob eine »Ver-
pflichtung des freien B�rgers, Ladungen der Polizei Folge zu
leisten (. . .) mit seiner Rechtsstellung im liberalen Rechts-
staat« vereinbar ist,14 mag an dieser Stelle dahinstehen. Das
Hauptproblem liegt in der Situation derjenigen Zeugen, bei
denen Unklarheiten �ber die Existenz oder die Reichweite ei-
nes Zeugnis- oder Auskunftsverweigerungsrechts bestehen,
und die es deshalb nicht aus Bequemlichkeit oder Schikane,
sondern aus gutem Grund ablehnen, sich vor der Polizei zur
Sache einzulassen: Bereitet es schon f�r ausgebildete Juri-
sten als Vernehmungspersonen gelegentlich Schwierigkei-
ten, die Grenzen der Aussagepflicht zutreffend zu bewerten
und den Zeugen entsprechend zu belehren (insbesondere
bei § 55 StPO hierf�r den richtigen Moment zu finden), wer-
den entsprechende Probleme bei Polizeibeamten in Erman-
gelung detaillierter Rechtskenntnisse ungleich gr�ßer sein.
Außerdem d�rften letztere weitaus leichter der Versuchung
erliegen, aufgrund einer einseitigen Fixierung auf das Auf-
kl�rungsinteresse z. B. mit einer Belehrung nach § 55 Abs. 2
StPO auch einmal bewußt so lange zu warten, bis sich der
Zeuge »um Kopf und Kragen geredet« hat (wobei diesem
das dann zu seinen Gunsten eingreifende Verwertungsver-
bot angesichts der Verneinung von Fernwirkungen durch die
Rspr. nicht weiterhilft, wenn seine Aussage die Auffindung
weiterer, ihn �berf�hrender Beweismittel zur Folge hat).
Daß sich der Zeuge mittlerweile auch bei der polizeilichen
Vernehmung eines anwaltlichen Beistands bedienen kann,
weil § 68 b StPO von den Verweisen in § 163 Abs. 3 S. 1
StPO nunmehr mit umfaßt wird, gew�hrleistet in diesem Zu-
sammenhang keinen ausreichenden Schutz, wenn man nur
folgendes bedenkt: In der Rechtsprechung des BGH finden
sich etliche F�lle (die wiederum nur einen kleinen Aus-
schnitt dessen widerspiegeln d�rften, was sich in der Praxis
in entsprechender Hinsicht ereignet), in denen Polizeibeam-
te Beschuldigte, die �ber ihr Recht zur Konsultation eines
Verteidigers belehrt wurden und eine solche offensichtlich
auch w�nschten, gleichwohl dazu veranlaßt haben, sich ohne
anwaltlichen Beistand umfassend einzulassen15 – und das,
obwohl die Betroffenen wußten, daß sie eigentlich �ber-
haupt nichts zu sagen brauchten. Um wie vieles leichter wird
es aber sein, einen Zeugen, der aufgrund von Unklarheiten
�ber die Reichweite seiner Rechte nach einem Rechtsanwalt
verlangt, dazu zu bringen, auch ohne einen solchen umfas-
sende (und ggf. ihn selbst oder einen Angeh�rigen belasten-
de) Angaben zur Sache zu machen, wenn es kein Recht zur
»Totalverweigerung« gibt, auf das sich der Betroffene not-
falls zur�ckziehen kann!

8 BT-Drucks. 17/2166, S. 7.
9 Zutr. Bundesregierung, 14. Legislaturperiode, BT-Drucks. 14/6079, S. 9.

10 Zu Bedenken schon gegen�ber den de lege lata bestehenden Zwangs-
befugnissen der Staatsanwaltschaft nach § 161 a Abs. 2 S. 1 StPO der
Strafrechtsausschuß des DAV, Stellungnahme Nr. 19/2010, S. 6 f.

11 �hnlich Strafrechtsausschuß DAV (Fn. 10), S. 8 f.
12 Vgl. die Bef�rchtungen der Bundesregierung, 16. Legislaturperiode, BT-

Drucks. 16/3659, S. 15 und des Strafrechtsausschusses DAV (Fn. 10).
13 Zu dem in diesem Zusammenhang schon jetzt besonders weitgehenden

Kontrollverlust der Staatsanwaltschaft: H�ls, Polizeiliche und staats-
anwaltliche Ermittlungst�tigkeit, 2007, S. 260 ff.; Heghmanns/Scheffler/
Jahn, Handbuch zum Strafverfahren (HbStrVf), 2008, Kap. I Rn. 39 f.,
68, 73; K�hne, Strafprozeßrecht, 8. Aufl. 2010, Rn. 136 f., 370 ff.

14 Verneinend der Strafrechtsausschuß DAV (Fn. 10), S. 9.
15 Vgl. BGHSt 42, 15 (19) = StV 1996, 187; BGHSt 42, 170 (172) = StV

1996, 409; BGH StV 2006, 566.
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E. Staatsanwaltliche Zeugenvernehmung im Interesse der
Wahrheitsfindung

Dar�ber hinaus ist die geplante Neuregelung auch geeignet, die
Qualit�t der Ermittlungsergebnisse zu beeintr�chtigen: Die ei-
gene Vernehmung von Zeugen durch den Staatsanwalt ist zwar
eine zeitaufwendige und unter dem allgegenw�rtigen Erledi-
gungsdruck l�stige, aber vielfach mit einem hohen Erkenntnis-
gewinn verbundene T�tigkeit. So hat der Verf. im Rahmen einer
nur eineinhalb Jahre w�hrenden T�tigkeit als Staatsanwalt wie-
derholt erlebt, daß die unmittelbare Vernehmung eines Zeugen
mit der M�glichkeit direkter R�ckfragen und der Gewinnung
eines eigenen Eindrucks gegen�ber vorangegangenen polizei-
lichen Vernehmungen wichtige zus�tzliche Erkenntnisse vermit-
telt hat oder die Aussage bzw. ihre Glaubhaftigkeit in einem
v�llig neuen Licht erscheinen ließ. Insofern d�rfte die m�glichst
h�ufige Durchf�hrung von Vernehmungen durch denjenigen,
der die juristische Bewertung vornehmen und �ber den Verfah-
rensabschluß entscheiden muß, generell ein hilfreiches Instru-
ment sein, um die Fehlerquote bei zentralen Weichenstellungen
und bei Abschlußentscheidungen in Ermittlungsverfahren zu
vermindern. Wenn es f�r den Staatsanwalt aus Kapazit�tsgr�n-
den auch (selbstverst�ndlich) unm�glich ist, einen erheblichen
Teil der in seinen Verfahren anfallenden Vernehmungen tat-
s�chlich selbst vorzunehmen, so sollte er sich aus dieser T�tig-
keit deshalb doch keinesfalls v�llig zur�ckziehen. Er muß sich
vielmehr zumindest dort einen pers�nlichen Eindruck verschaf-
fen, wo die Folgen einer Fehleinsch�tzung besonders gravierend
w�ren (also bei herausragend wichtigen Zeugen in bedeutenden
Sachen), oder wo die Gefahr einer Fehleinsch�tzung besonders
nahe liegt, weil der Zeuge in irgendeiner Form »problematisch«

erscheint. Gerade letzteres ist bei einem Zeugen, der sich wei-
gert, bei der Polizei eine Aussage zu machen, nun aber typi-
scherweise der Fall: Ob der Zeuge (zu Recht oder zu Unrecht)
eine Selbstbelastung oder die Belastung eines Angeh�rigen be-
f�rchtet, ob er eingesch�chtert wurde, ob er aus einer feindli-
chen Einstellung gegen�ber der staatlichen Strafverfolgung her-
aus eine Verweigerungshaltung einnimmt oder ob er sich aus
schlichter Bequemlichkeit einem als l�stig empfundenen Ansin-
nen entziehen m�chte – in all diesen F�llen besteht dann, wenn
der Zeuge schließlich doch eine Aussage macht, aller Anlaß,
diese besonders kritisch zu w�rdigen. Deshalb ist es auch und
gerade im Interesse der Wahrheitsfindung v�llig sachgerecht,
wenn nach geltendem Recht keine M�glichkeit besteht, den
»Verweigerer« zum Erscheinen und zu einer Aussage vor der
Polizei zu zwingen, sondern Zwangsmittel nur dazu eingesetzt
werden k�nnen, ihn (vorbehaltlich eines Zeugnisverweigerungs-
rechts) zu einer Aussage vor dem Staatsanwalt zu veranlassen.

F. Fazit

Falls die Erscheinens- und Aussagepflicht des Zeugen vor der
Polizei im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren bei Erscheinen
dieses Beitrags nicht bereits Gesetz geworden ist, kann man
nach alledem weiterhin nur hoffen, daß sich der Sachverstand,
der hinter der vorsichtig gehaltenen Stellungnahme der Bundes-
regierung stehen d�rfte, gegen die vordergr�ndige und undurch-
dachte politische Zielvorgabe im Koalitionsvertrag am Ende
doch noch durchsetzt und nicht nur die vom Bundesrat vor-
gelegte Fassung des Entwurfs, sondern das gesamte Vorhaben in
die Mottenkiste zu den fr�heren Entw�rfen gleicher Art bef�r-
dert, die seinerzeit aus gutem Grund verworfen wurden.

Kurze Freiheitsstrafen, § 47 StGB und die Vollstreckungsl�sung
des BGH

von Rechtsanwalt Oguzhan �elik und Akad. Rat a. Z. Matthias Stief, Erlangen-N�rnberg*1

A. Einleitung

In Konstellationen �berlanger Verfahrensdauer sind grund-
s�tzlich drei unterschiedliche Aspekte bei Bestimmung der
Rechtsfolgen der Tat durch das Gericht von Relevanz: der er-
hebliche zeitliche Abstand zwischen Tat und Urteil,1 die durch
die L�nge des Verfahrens dem Angeklagten entstandenen Be-
lastungen,2 sowie eine Verletzung des Beschleunigungsgebotes
nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK bzw. Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 20
Abs. 3 GG durch die Strafverfolgungsbeh�rden.3 W�hrend die
beiden erstgenannten Gesichtspunkte auch nach jetziger
Rechtsprechung des BGH weiterhin bei der Strafzumessung
zu ber�cksichtigen sind,4 ist nach einer neueren Entscheidung
des Großen Senats f�r Strafsachen5 eine rechtsstaatswidrige
Verfahrensverz�gerung erst im Rahmen der Strafvollstreckung
zu kompensieren, indem ein Teil der verwirkten Strafe bereits
im Urteil als vollstreckt erkl�rt wird.6

Dieses vom BGH zur Kompensation rechtsstaatswidriger Ver-
fahrensverz�gerungen neuerdings bevorzugte Vollstreckungs-
modell7 hat in der Literatur sowohl Zustimmung als auch Kri-
tik erfahren.8 Die Auswirkungen des Vollstreckungsmodells
auf F�lle der kleineren und mittleren Kriminalit�t – insbeson-
dere im Hinblick auf § 47 Abs. 1 StGB – sind bislang jedoch
kaum Gegenstand der Diskussion geworden.9 Der folgende
Beitrag untersucht, ob und inwiefern das Vollstreckungsmodell
mit § 47 StGB und dem dahinter stehenden Willen des Gesetz-
gebers, kurzzeitige Freiheitsstrafen weitestgehend zu vermei-
den, in Konflikt ger�t. Die zugrunde liegende Fragestellung sei
an folgendem Beispielsfall verdeutlicht:

Der bereits im unteren Bereich der Kriminalit�t vorbestrafte
Angeklagte hat sich w�hrend laufender Bew�hrung �ber seinen
PC Dateien strafbaren Inhalts nach § 184 b Abs. 4 S. 2 StGB
verschafft. Obwohl die Strafverfolgungsbeh�rden seit einer
Wohnungsdurchsuchung beim Angeklagten im April 2007 �ber
alle tatrelevanten Informationen verf�gen (u. a. auch �ber ein
umfassendes Gest�ndnis), erfolgt erst im Juli 2008 eine Verurtei-
lung des Angeklagten zu 6 Monaten Freiheitsstrafe ohne Be-
w�hrung. Nach fristgem�ßer Berufungseinlegung dauert es

* Die Autoren sind Mitarbeiter des Lehrstuhls f�r Strafrecht und Krimino-
logie an der Friedrich-Alexander-Universit�t Erlangen-N�rnberg.

1 BGHR-StGB § 46 Abs. 2 S. 2 Verfahrensverz�gerung 6.
2 Hierzu Kohlmann FS Pfeiffer, 1988, S. 203 (S. 205 f.); LR-StPO/Gollwit-

zer, 25. Aufl. 2005, Art. 6 MRK, Art. 14 IPBPR, Rn. 77.
3 Vgl. BGH StV 1999, 206; Sch�fer/Sander/van Gemmeren, Praxis der

Strafzumessung, 4. Aufl. 2008, Rn. 436; zu den Voraussetzungen der Fest-
stellung einer rechtsstaatswidrigen Verfahrensverz�gerung vgl. j�ngst
BGH StV 2010, 228 (230).

4 Vgl. BGH StV 2010, 228 (230 f.); StV 2009, 638.
5 BGHSt 52, 124 = StV 2008, 133.
6 Krit. hierzu Streng JZ 2008, 979 (985), der die dem Angeklagten durch

die L�nge des Verfahrens entstandenen Belastungen insgesamt als »Straf-
ersatz« im Rahmen der Strafvollstreckung ber�cksichtigen will.

7 Aus j�ngerer Zeit vgl. nur BGH StV 2009, 638.
8 Zustimmend Heghmanns ZJS 2008, 197; Keiser GA 2008, 686; Kraatz JR

2008, 189; Peglau NJW 2007, 3298; Streng JZ 2008, 979; ablehnend Ignor/
Bertheau NJW 2008, 2209; I. Roxin StV 2008, 14; Scheffler ZIS 2008, 269;
krit. auch Sch�fer/Sander/van Gemmeren (Fn. 3), Rn. 443 ff.; Fischer,
57. Aufl. 2010, § 46 Rn. 142 f.

9 Erw�hnung findet die Problematik bei Peglau NJW 2007, 3298 (3299);
Roxin StV 2008, 14 (17); Kraatz JR 2008, 189 (191); Ignor/Bertheau NJW
2008, 2209 (2213).
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